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Antrag für den Zugang zur 
Bank über elektronische Medien
für einen weiteren Nutzer

Kontoinhaber

(wenn Sie schon Kunde sind: bitte Filialnummer, Kundennummer und/oder BLZ eintragen)

Filialnummer Kundennummer BLZ

1

Vorname/-n

Nachname

Bei Unterzeichnung durch mehrere Kontoinhaber gilt jeweils statt der verwendeten Einzahl die Mehrzahl.

2

Vorname/-n

Nachname

Nutzer

Neben dem Kontoinhaber können weitere Nutzer zum Deutsche Bank OnlineBanking und/oder Deutsche Bank TelefonBanking angemeldet 
werden. Eine wirksame Anmeldung setzt voraus, dass der Nutzer verfügungsberechtigt ist, z. B. auf Grund einer Bankvollmacht.

Der Verfügungsberechtigte soll den jeweiligen elektronischen Zugang zu meinem/unserem Konto/Depot nutzen:

Anmeldung des Nutzers für das Deutsche Bank OnlineBanking

Der Nutzer soll folgende Bankdienstleistungen nutzen

Kontoumsätze einsehen In- und Auslandsüberweisungen tätigen*

Depotumsätze einsehen Wertpapieraufträge erteilen*

Sonstige Aufträge erteilen (z. B. Mitteilungen an die Bank senden)

3

  * Hinweis für Minderjährige: Minderjährige ohne Verfügungsberechtigung können lediglich Konto- und Depotinformationen abfragen.

  ** Die Zusendung der Authentifizierungsinstrumente erfolgt an die Adresse des Kontoinhabers; ggf. zur Weitergabe an o. g. Nutzer.

  *** Die Zusendung der Authentifizierungsinstrumente erfolgt an die Adresse des jeweiligen Nutzers.

Der Zugang zu meinen Konten und Depots über das Deutsche Bank OnlineBanking soll erfolgen über:

photoTAN-Verfahren**
(für die Nutzung des Deutsche Bank OnlineBanking im Internet bzw. HBCI-Plus)  
Es wird ein Smartphone (iOS, Android) benötigt. Für die Teilnahme übersenden Sie mir eine Online-PIN sowie einen  Aktivierungsbrief.

Ich möchte kein Smartphone nutzen. Bitte übersenden Sie mir zusätzlich ein photoTAN-Lesegerät zum Preis von 14,90 Euro inkl. 
 Versandkosten. Für Inhaber von Deutsche Bank BestKonten ist das Lesegerät kostenfrei.

Die Kosten hierfür sind vom genannten Unterkonto abzubuchen. Abbuchung von Unterkonto

mobileTAN-Verfahren**
(für die Nutzung des Deutsche Bank OnlineBanking im Internet bzw. HBCI Plus)  
Für die Teilnahme übersenden Sie mir eine Online-PIN.  
Die Gebühren gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank für die mobileTANs, die für eine Auftragserteilung verwendet wurden,  
sind vom genannten Unterkonto abzubuchen.

Mobilfunknummer Abbuchung von Unterkonto

                                      (ausschließlich deutsche Mobilfunknummern sind zulässig)

personalisierte HBCI/FinTS-Karte***
(für die Nutzung des Deutsche Bank OnlineBanking HBCI)  
Es wird ein Chipkartenlesegerät benötigt. Für die Teilnahme übersenden Sie mir eine Chipkarte mit Geheimzahl zum Preis von 10,00 Euro.

Die Kosten hierfür sind vom genannten Unterkonto abzubuchen. Abbuchung von Unterkonto

Falls Sie ein passendes Chipkartenlesegerät benötigen, können Sie dieses im Fachhandel oder z. B. unter  
www.chipkartenleser-shop.de/deutsche-bank  erwerben.

Abbuchungsermächtigung des Kontoinhabers

Ich ermächtige Sie zur Abbuchung des fälligen Rechnungsbetrages für photoTAN-Lesegeräte, Chipkarten-Lesegeräte und Chipkarte von 
meinem Persönlichen Konto bei der Deutsche Bank AG.

4



0
0

3
 9

1
9

6
9
 0

0
 D

B
D

E
 5

13
 I
F

C
 E

 B
E

 1
9
1
0

0
8

2 | 3

Antrag für den Zugang zur 
Bank über elektronische Medien
für einen weiteren Nutzer

Anmeldung zur Anzeige der Umsätze von Kreditkarten im Internet5

Auftrag: Der Nutzer soll die Einzelumsätze folgender Kreditkarten im Rahmen des Deutsche Bank OnlineBanking angezeigt bekommen. 
Die Umsätze werden unter der oben genannten Kundennummer angezeigt.

Hiermit melde ich mein(e) Konto/Konten und Depot(s)* unter der o.g. Kundennummer für das Deutsche Bank TelefonBanking an.
Bitte übersenden Sie mir eine Telefon-PIN.

Anmeldung des Nutzers für das Deutsche Bank TelefonBanking6

Aufzeichnung der Telefonkommunikation7

Ich bin damit einverstanden, dass die zwischen der Bank und dem Kontoinhaber übermittelte Telefonkommunikation zu Beweiszwecken auto-
matisch aufgezeichnet und gespeichert wird. Das Einverständnis wird mit der Antragsunterzeichnung erteilt.

Einbeziehung der Geschäftsbedingungen8

Maßgebend für die Geschäftsverbindung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Es gelten die Bedingungen für den Zugang zur 
Bank über elektronische Medien, die Bedingungen für den Electronic Broking Service sowie die Bedingungen zur Nutzung des Deutsche Bank 
eSafe (digitales Postfach und Schließfach).

Auf Wunsch kann ich alle genannten Bedingungen auch in jeder Filiale sowie unter der Internetadresse www.deutsche-bank.de/start 
einsehen oder ferner zugesandt bekommen.

1. Kreditkarte

Karteninhaber

Kartennummer

2. Kreditkarte

Karteninhaber

Kartennummer

* Hinweis für Minderjährige: Minderjährige ohne Verfügungsberechtigung können lediglich Konto- und Depotinformationen abfragen.
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Antrag für den Zugang zur 
Bank über elektronische Medien
für einen weiteren Nutzer

Besondere Hinweise zur sofortigen Vertragsausführung9

Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Bank nach Annahme meines Vertragsantrages auf Abschluss des Vertrages, 
aber noch vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung dieses Vertrages beginnt.

Unterschriften10

Ort Unterschrift des Nutzers, sofern dieser nicht Kontoinhaber ist

Datum
  

Unterschrift Kontoinhaber Unterschrift der Karteninhaber, sofern diese nicht Kontoinhaber sind

Empfangsbestätigung
Ich bestätige den Erhalt der folgenden Unterlagen:
n	 „Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen“(gilt nur für natürliche Personen),
n	 „Bedingungen für den Zugang zur Bank über elektronische Medien“,
n	 „Bedingungen für den Electronic Broking Service“,
n	  „Bedingungen zur Nutzung des Deutsche Bank eSafe (digitales Postfach und Schließfach)”.

Unterschrift Kontoinhaber

Datum Ort
  



0
0

3
 9

1
9

6
9
 0

0
 D

B
D

E
 5

13
 I
F

C
 E

 B
E

 1
9
1
0

0
8

1 | 4 Bedingungen

Bedingungen für den Zugang zur Deutsche Bank AG (nachstehend Bank) über elektronische Medien

Stand 09/2019

1. Leistungsangebot
(1)  Der  Kunde  und  dessen  Bevollmächtigte  können  Bankgeschäfte 
mittels elektronischer Zugangsmedien,  im Einzelnen Online-Banking 
und Telefon-Banking (jeweils einzeln „Online-Banking“ bzw. „Telefon-
Banking“  sowie  gemeinsam  „Zugangsmedien“  bzw.  „elektronische 
Medien“), in dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zu-
dem können sie Informationen der Bank mittels Online- und Telefon-
Banking abrufen. Im Rahmen des Online-Bankings sind sie gemäß § 
675f Absatz 3 BGB zusätzlich berechtigt, Zahlungsauslösedienste ge-
mäß § 1 Absätze 33 und 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu 
nutzen. Darüber hinaus können sie von ihnen sorgfältig ausgewählte 
sonstige Drittdienste nutzen. Hinweis: Im Rahmen von maxblue bietet 
die Bank keine Anlageberatung an.

(2) Kunde und Bevollmächtigte werden  im Folgenden einheitlich als 
„Teilnehmer“ bezeichnet. Konto und Depot werden im Folgenden ein-
heitlich als „Konto“ bezeichnet.

(3) Für die Nutzung der Zugangsmedien gelten die mit der Bank ge-
sondert vereinbarten Verfügungslimite.

2. Voraussetzungen zur Nutzung der elektronischen Medien
(1) Der Teilnehmer kann Bankgeschäfte über elektronische Medien ab-
wickeln, wenn die Bank ihn authentifiziert hat.

(2) Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert vereinbarte Verfah-
ren, mit dessen Hilfe die Bank die  Identität des Teilnehmers oder die 
berechtigte Verwendung eines bestimmten Zahlungsinstruments, ein-
schließlich der Verwendung des personalisierten Sicherheitsmerkmals 
des Teilnehmers überprüfen kann. Mit den hierfür vereinbarten Authen-
tifizierungselementen kann der Teilnehmer sich gegenüber der Bank als 
berechtigter Teilnehmer ausweisen, auf Informationen zugreifen (siehe 
Nummer 3 dieser Bedingungen) sowie Aufträge1 erteilen (siehe Num-
mer 4 dieser Bedingungen).

(3) Authentifizierungselemente sind
n  Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weiß (z. B. die 

persönliche  Identifikationsnummer  [PIN] oder das persönliche Pass-
wort),

n  Besitzelemente, also etwas, was nur der Teilnehmer besitzt (z. B. Gerät 
zur Erzeugung oder Empfang von einmal verwendbaren Transaktions-
nummern [TAN], die girocard mit TAN-Generator oder das mobile End-
gerät), oder

n  Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhärenz, z. B. Fin-
gerabdruck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers).

(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer 
gemäß der Anforderung das Wissenselement, den Nachweis des Besit-
zelements und/oder den Nachweis des Seinselements an die Bank über-
mittelt.

(5)  Je  nach  Authentifizierungsverfahren  und  -instrument  benötigt  der 
Teilnehmer hierfür gegebenenfalls geeignete Hard- und Software. Über 
das Angebot der bankeigenen Anwendungen hinaus bleibt der Teilneh-
mer selbst für die Beschaffung, Installation und Pflege dieser Hard- und 
Software verantwortlich.

(6)  Bei  einer  Nutzung  einer  Hard-  bzw.  Software  von  Drittanbietern 
durch den Teilnehmer übernimmt die Bank keine eigene Gewährleistung 
oder sonstige Verantwortung für eine andauernde Eignung oder Verfüg-
barkeit im Zusammenhang mit einem Authentifizierungsverfahren.

3. Zugang über elektronische Medien
(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zu Online- und Telefon-Banking der 
Bank, wenn
n  dieser die Kontonummer oder seinen individuellen Benutzernamen 

angibt und
n  er sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforderten 

Authentifizierungselemente(s) ausweist und
n  keine Sperre des Zugangs (siehe Nummer 8.1 und 9 dieser Bedin-

gungen) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Online- und Telefon-Banking kann 
auf Informationen zugegriffen oder können nach Nummer 4 dieser Be-
dingungen Aufträge1 erteilt werden.

(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 Absatz 
26 Satz 1 ZAG (z. B. zum Zweck der Änderung der Anschrift des Kun-
den) fordert die Bank den Teilnehmer auf, sich unter Verwendung eines 

weiteren  Authentifizierungselementes  auszuweisen,  wenn  beim  Zu-
gang zum Online-Banking nur ein Authentifizierungselement angefor-
dert wurde. Der Name des Kontoinhabers und die Kontonummer sind 
für den vom Teilnehmer genutzten Zahlungsauslösedienst und Kontoin-
formationsdienst keine sensiblen Daten (§ 1 Absatz 26 Satz 2 ZAG).

4. Aufträge1

4.1 Auftragserteilung
(1) Der Teilnehmer muss einem Auftrag (z. B. Überweisung) zu dessen 
Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er hier-
zu Authentifizierungselemente (z. B. Eingabe einer TAN oder Übertra-
gung einer elektronischen Signatur als Nachweis des Besitzelements) 
zu verwenden. Die Bank bestätigt mittels Online-Banking den Eingang 
des Auftrags.

(2)  Der  Teilnehmer  kann  Telefon-Banking-Aufträge  nur  nach  erfolg-
reicher Autorisierung mit von der Bank bereitgestelltem Personalisier-
tem Sicherheitsmerkmal erteilen. Die Bank bestätigt den Eingang des 
Auftrags  auf  dem  vom  Teilnehmer  für  den  Auftrag  gewählten  Zu-
gangsweg. Die  zwischen der Bank und dem Kontoinhaber übermit-
telte Telefonkommunikation wird zu Beweiszwecken automatisch auf-
gezeichnet und gespeichert.

4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für die jewei-
lige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für 
den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur au-
ßerhalb  des  Online-  und  Telefon-Banking  erfolgen,  es  sei  denn,  die 
Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit im Online- und Telefon-Banking 
ausdrücklich vor.

5. Bearbeitung von Aufträgen1 durch die Bank
(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung 
der  jeweiligen Auftragsart  (z. B. Überweisung)  auf der Online- und 
Telefon-Banking-Seite  der  Bank  oder  im  „Preis-  und  Leistungsver-
zeichnis“ bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ord-
nungsgemäßen Arbeitsablaufs. Geht der Auftrag nach dem auf der 
Online-Banking-Seite  der  Bank  angegebenen  oder  im  „Preis-  und 
Leistungsverzeichnis“  bestimmten  Zeitpunkt  (Annahmefrist)  ein 
oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag 
gemäß dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der 
Auftrag als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Die Be-
arbeitung beginnt erst an diesem Tag.

(2)  Die  Bank  wird  den  Auftrag  ausführen,  wenn  folgende  Ausfüh-
rungsbedingungen vorliegen:
n  Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.1 dieser 

Bedingungen).
n  Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z. B. 

Wertpapierorder) liegt vor.
n  Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
n  Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht 

überschritten.
n  Im Telefon-Banking wird die Bank Verfügungen über das Konto, die 

eine Zahlung1 an einen Dritten (abweichende Kontonummer) enthal-
ten, bis zu einem Betrag von insgesamt unter 50.000 EUR pro Tag 
ausführen,  sofern  nicht  ein  anderer  Verfügungshöchstbetrag  mit 
dem Teilnehmer vereinbart  ist. Für Überträge  (Überweisungen)  in-
nerhalb  der  gleichen  Kundennummer  oder  An-  und  Verkäufe  von 
Wertpapieren gilt diese Betragsgrenze nicht.

n  Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den  für die  jeweilige 
Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen  (z. B.  ausreichende 
Kontodeckung gemäß den Bedingungen für den Überweisungsver-
kehr) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die 
Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auf-
tragsart  geltenden  Sonderbedingungen  (z. B.  Bedingungen  für  den 
Überweisungsverkehr, Bedingungen für Wertpapiergeschäfte) aus.

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht 
vor, wird die Bank den Auftrag nicht ausführen und den Teilnehmer 
über  die  Nichtausführung  und  soweit  möglich  über  deren  Gründe 
und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt 
haben, berichtigt werden können, mittels Online- bzw. Telefon-Ban-
king oder postalisch informieren.
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2 | 4 Bedingungen

6. Information des Kunden über Online- und Telefon-Banking-
verfügungen1

Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über 
die mittels Online- und Telefon-Banking getätigten Verfügungen auf 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg.

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
7.1 Schutz der Authentifizierungsinstrumente
(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um 
seine  Authentifizierungselemente  (siehe  Nummer  2  dieser  Bedin-
gungen) vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die 
Gefahr, dass das Online- und Telefon-Banking missbräuchlich verwen-
det oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird (vergleiche 
Nummer 3 und 4 dieser Bedingungen).

(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teil-
nehmer vor allem Folgendes zu beachten:
a)  Wissenselemente, wie z. B. die PIN, sind geheim zu halten. Sie dürfen 

insbesondere
  n  nicht außerhalb des Online-Banking mündlich  (z. B. per Telefon) 

oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergege-
ben werden.

  n  nicht  ungesichert  außerhalb  des  zugelassenen  Authentifizie-
rungsverfahrens  elektronisch  gespeichert  werden  (z. B.  PIN  im 
Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) und

  n  nicht auf einem Gerät notiert sein oder als Abschrift zusammen 
mit einem Gerät, das als Besitzelement  (z. B. mobiles Endgerät, 
Signaturkarte) oder zur Prüfung des Seinselements (z. B. mobiles 
Endgerät mit Anwendung für das Online-Banking und Fingerab-
drucksensor) dient, aufbewahrt werden.

b)  Besitzelemente, wie z. B. ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch 
zu schützen, insbesondere

  n  ist  die  Signaturkarte  vor  dem  unbefugten  Zugriff  anderer  Per-
sonen sicher zu verwahren.

  n  ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile 
Endgerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen kön-
nen.

  n  ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mo-
bilen Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für das 
Online  Banking  (z. B.  Online-Banking-App,  Authentifizierungs-
App) nicht nutzen können.

  n  ist die Anwendung für das Online-Banking (z. B. Online-Banking-
App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des Teil-
nehmers zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an die-
sem  mobilen  Endgerät  aufgibt  (z. B.  durch  Verkauf  des 
Mobiltelefons).

  n  dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außer-
halb des Online-Banking mündlich (z. B. per Telefon) oder in Text-
form (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden 
und

  n  muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivie-
rung des Besitzelements  (z. B. Mobiltelefon mit Anwendung  für 
das Online-Banking) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zu-
griff anderer Personen sicher verwahren; ansonsten besteht die 
Gefahr, dass andere Personen ein Gerät als Besitzelement für das 
Online-Banking des Teilnehmers aktivieren.

c)  Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dürfen auf 
einem  mobilen  Endgerät  des  Teilnehmers  für  das  Online-Banking 
nur dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn 
auf dem mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Personen 
gespeichert sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für das On-
line-Banking genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespei-
chert,  ist  für  das  Online-Banking  das  von  der  Bank  ausgegebene 
Wissenselement (z. B. PIN) zu nutzen und nicht das auf dem mobi-
len Endgerät gespeicherte Seinselement.

(3) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile Gerät, mit dem die TAN

empfangen werden (z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das On-
line-Banking genutzt werden.

(4) Die für das mobileTAN-Verfahren hinterlegte Telefonnummer ist zu 
löschen oder zu ändern, wenn der Teilnehmer diese Telefonnummer 
für das Online-Banking nicht mehr nutzt.

(5) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 bis 4 darf der 
Teilnehmer  seine  Authentifizierungselemente  gegenüber  einem  von 
ihm  ausgewählten  Zahlungsauslösedienst  und  Kontoinformations-
dienst (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 3 dieser Bedingungen) verwen-
den. Möchte der Teilnehmer einen sonstigen Drittdienst nutzen (siehe 
Nummer 1 Absatz 1 Satz 4 dieser Bedingungen), hat er diesen mit der 
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwählen.

(6) Der Aufforderung per elektronischer Nachricht (z. B. E-Mail), eine 
damit übersandte Verknüpfung zum (vermeintlichen) Online-Banking 
der Bank anzuwählen und darüber persönliche Zugangsdaten einzu-
geben, darf nicht gefolgt werden.

(7) Anfragen außerhalb der bankseitig zur Verfügung gestellten origi-
nären Zugangswege, in denen nach vertraulichen Daten wie PIN, Ge-
heimzahl oder Passwort/TAN gefragt wird, dürfen nicht beantwortet 
werden. Die Nutzung von Zahlungsauslösediensten bzw. Kontoinfor-
mationsdiensten bleibt hiervon unberührt.

(8) Der Teilnehmer hat vor seinem jeweiligen Zugang zum Online-Ban-
king sicherzustellen, dass auf dem verwendeten System handelsüb-
liche  Sicherheitsvorkehrungen  (wie  Anti-Viren-Programm  und  Fire-
wall) installiert sind und diese ebenso wie die verwendete System- und 
Anwendungssoftware regelmäßig aktualisiert werden. Beispiele han-
delsüblicher Sicherheitsvorkehrungen kann der Teilnehmer den Inter-
netseiten der Bank entnehmen.

(9) Die Softwareanwendungen der Bank sind ausschließlich direkt von 
der Bank oder von einem von der Bank benannten Anbieter zu bezie-
hen.

7.2 Sicherheitshinweise der Bank
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der 
Bank zum Online-Banking, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz 
der eingesetzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten. Darü-
ber  hinaus  hat  der  Kunde  in  eigener  Verantwortung  etwaige  Sicher-
heitshinweise der Anbieter der eingesetzten Kundensysteme zu beach-
ten (z. B. Sicherheitsupdates von Systemsoftware mobiler Endgeräte).

7.3 Prüfung durch Abgleich der Auftragsdaten mit von der 
Bank angezeigten Daten
Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Daten (z. B. 
Betrag,  Kontonummer  des  Zahlungsempfängers,  Wertpapierkenn-
nummer)  über  das  gesondert  vereinbarte  Gerät  des  Teilnehmers  an 
(z. B.  mittels  mobilem  Endgerät  oder  Lesegerät).  Der  Teilnehmer  ist 
verpflichtet, vor der Autorisierung (z. B. Eingabe der TAN) die Überein-
stimmung der  angezeigten Daten mit den  für den Auftrag vorgese-
henen Daten zu prüfen. Stimmen die angezeigten Daten nicht überein, 
ist der Vorgang abzubrechen und die Bank unverzüglich zu informie-
ren.

8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten
8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer
n  den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authentifi-

zierung (z. B. mobiles Endgerät, Signaturkarte) oder
n  die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte 

Nutzung  seines Authentifizierungsinstruments  fest, muss der  Teil-
nehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). 
Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit auch über 
die gesondert mitgeteilten Kommunikationskanäle abgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines Authen-
tifizierungselements unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu brin-
gen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder be-
trügerischen  Verwendung  eines  seiner  Authentifizierungselemente, 
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft aus-
geführte Aufträge
Der Kunde hat  die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unter-
richten.

9. Nutzungssperre
9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers,  insbesondere im 
Fall der Sperranzeige nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen,
n  den vom Teilnehmer bezeichneten Banking-Zugang für ihn oder alle 

Teilnehmer oder
n  seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des Online-Banking.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Online- und Telefon-Banking-Zugang für einen 
Teilnehmer sperren oder ein Authentifizierungsinstrument nicht mehr 
zulassen, wenn
n  sie berechtigt ist, den Online- und Telefon-Banking-Vertrag aus wich-

tigem Grund zu kündigen,
n  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit seiner Au-

thentifizierungselemente dies rechtfertigen,
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3 | 4 Bedingungen

n  der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Ver-
wendung eines Authentifizierungselements besteht oder

n  ein genutzter Zugangsweg bzw. ein im Zusammenhang mit einem 
Authentifizierungsverfahren  zugelassenes  Gerät  von  der  Bank  als 
unsicher eingestuft wird. Als Zugangsweg gelten auch Softwarean-
wendungen der Bank in allen zur Verfügung stehenden Versionen.

(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sper-
re  postalisch,  telefonisch  oder  online  unterrichten.  Die  Angabe  von 
Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetz-
liche Verpflichtungen verstoßen würde.

9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifi-
zierungselemente austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht 
mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüg-
lich. Der Teilnehmer kann eine von ihm veranlasste Sperrung nur po-
stalisch oder mit telefonisch legitimiertem Auftrag aufheben lassen.

9.4 Automatische Sperre eines chipbasierten Besitzelements
(1) Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn drei-
mal in Folge der Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch 
eingegeben wird.

(2) Wird die Geheimzahl zur WebSign-Chipkarte bzw. zur personalisier-
ten Electronic-Banking-Karte dreimal hintereinander (Karten ab Bestell-
datum 09/2012) bzw. achtmal hintereinander (Karten vor Bestelldatum 
09/2012) falsch eingegeben, wird die Karte automatisch gesperrt.

(3) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der die Eingabe 
eines eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn der 
Code dreimal in Folge falsch eingegeben wird.

(4) Die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Besitzelemente können 
dann nicht mehr für das Online-Banking genutzt werden. Der Teilneh-
mer kann sich mit der Bank in Verbindung setzen, um die Nutzungs-
möglichkeiten des Online-Banking wiederherzustellen.

9.5. Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und Kontoinfor-
mationsdienst
Die  Bank  kann  Kontoinformationsdienstleistern  oder  Zahlungsauslöse-
dienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden verwei-
gern, wenn objektive und gebührend nachgewiesene Gründe im Zusam-
menhang mit einem nicht autorisierten oder betrügerischen Zugang des 
Kontoinformationsdienstleisters  oder  des  Zahlungsauslösedienstleisters 
zum Zahlungskonto, einschließlich der nicht autorisierten oder betrüge-
rischen Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. Die Bank 
wird den Kunden über eine solche Zugangsverweigerung auf dem verein-
barten Weg unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt möglichst vor, späte-
stens jedoch unverzüglich nach der Verweigerung des Zugangs. Die An-
gabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen 
gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Sobald die Gründe für die 
Verweigerung des Zugangs nicht mehr bestehen, hebt die Bank die Zu-
gangssperre auf. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

10. Vereinbarung eines elektronischen Kommunikationswegs
(1) Der Kunde und die Bank vereinbaren, dass die Bank mit dem Nut-
zer elektronisch kommunizieren kann, d. h. per E-Mail über die durch 
den Nutzer angegebene E-Mail-Adresse.

(2)  Der  Kunde  ist  damit  einverstanden,  entsprechende  Mitteilungen 
unverschlüsselt per E-Mail zu erhalten. Insbesondere ist die Bank be-
rechtigt, dem Kunden Änderungen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und der besonderen Bedingungen für einzelne Geschäftsbe-
ziehungen auf diesem Weg zu übermitteln. Personenbezogene Daten 
werden auf diesem Weg nicht übertragen.

11. Haftung
11.1 Haftung der Bank bei Ausführung eines nicht autorisierten 
Auftrags1 und eines nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
Auftrags
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online- und Telefon-
Banking-Verfügung und einer nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
Online-/Telefon-Banking-Verfügung richtet sich nach den für die jeweilige 
Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr, Bedingungen für Wertpapiergeschäfte).

11.2. Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung seiner 
Authentifizierungselemente
11.2.1. Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvor-
gänge1 vor der Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 
auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst 

abhandengekommenen Authentifizierungselements oder auf der son-
stigen  missbräuchlichen  Verwendung  eines  Authentifizierungsele-
ments,  haftet  der  Kunde  für  den  der  Bank  hierdurch  entstehenden 
Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, ohne dass es darauf an-
kommt, ob den Teilnehmer ein Verschulden trifft.

(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 ver-
pflichtet, wenn
n  es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das 

Abhandenkommen  oder  eine  sonstige  missbräuchliche  Verwen-
dung  des  Authentifizierungselements  vor  dem  nicht  autorisierten 
Zahlungsvorgang zu bemerken, oder

n  der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Angestell-
ten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungsdienst-
leisters oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten des Zahlungs-
dienstleisters ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-
gängen und hat der Teilnehmer  in betrügerischer Absicht gehandelt 
oder seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kunde abweichend 
von den Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden  in 
vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbeson-
dere vorliegen, wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach
n  Nummer 7.1 Absatz 2
n  Nummer 7.1 Absatz 3
n  Nummer 7.3 oder
n  Nummer 8.1 Absatz 1
dieser Bedingungen verletzt hat.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3  ist der Kunde nicht zum 
Schadensersatz  verpflichtet,  wenn  die  Bank  vom  Teilnehmer  eine 
starke Kundenauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetz  nicht  verlangt  hat.  Eine  starke  Kundenauthentifizie-
rung erfordert  insbesondere die Verwendung von  zwei  voneinander 
unabhängigen Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wis-
sen, Besitz oder Inhärenz (siehe Nr. 2 Absatz 3 dieser Bedingungen).

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen  gilt,  verursacht  werden,  beschränkt  sich  jeweils 
auf den vereinbarten Verfügungsrahmen.

(6) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 und 3 
verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 
dieser  Bedingungen  nicht  abgeben  konnte,  weil  die  Bank  nicht  die 
Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(7) Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teil-
nehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:
n  Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten Zah-

lungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 50 EUR nach Absatz 
1 und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich ge-
gen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen 
verstoßen hat.

n  Die Haftungsbeschränkung  in Absatz 2, 1. Punkt findet keine An-
wendung.

11.2.2. Haftung bei nicht autorisierten Verfügungen außerhalb 
von Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der 
Sperranzeige
Beruhen  nicht  autorisierte  Verfügungen  außerhalb  von  Zahlungs-
diensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der 
Nutzung  eines  verlorengegangenen  oder  gestohlenen  Authentifizie-
rungselements oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des 
Authentifizierungselements und  ist der Bank hierdurch ein Schaden 
entstanden,  haften  der  Kunde  und  die  Bank  nach  den  gesetzlichen 
Grundsätzen des Mitverschuldens.

11.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald  die  Bank  eine  Sperranzeige  eines  Teilnehmers  erhalten  hat, 
übernimmt  sie  alle  danach  durch  nicht  autorisierte  Online-/Telefon-
Banking-Verfügungen1 entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn 
der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

11.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorher-
sehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf die-
ses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz An-
wendung  der  gebotenen  Sorgfalt  von  ihr  nicht  hätten  vermieden 
werden können.

1  Zum Beispiel Überweisung, Dauerauftrag und Lastschrift
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1. Leistungsumfang
Der Depotinhaber kann in Abhängigkeit von der konkreten Ausgestal-
tung der jeweiligen EBS Online-Anwendung (z. B. Internet-Broking) den 
Electronic Broking Service auf seinem Personal Computer nutzen, um

n  Informationen und Analysen über seine in den Electronic Broking Service 
einbezogenen Konten und Depots zu erhalten,

n  Aufträge zum Kauf von Wertpapieren aus der EBS-Wertpapierpalette 
zu Lasten seiner in den Electronic Broking Service einbezogenen Konten 
nach Maßgabe der Ziffer 2 dieser Bedingungen zu erteilen,

n  Aufträge zum Verkauf von Wertpapieren aus der EBS-Wertpapier-
palette zu Lasten seiner im Electronic Broking Service geführten De-
pots zu tätigen,

n  Informationen,  Stammdaten,  Kennzahlen  und  Einschätzungen,  so-
weit vorhanden, zu den in der Wertpapierpalette des EBS geführten 
Wertpapiergattungen zu erhalten,

n  Kursinformationen zu den in der Wertpapierpalette des EBS geführten 
Wertpapieren  zu  beziehen  und  Devisenkurse  zu  den  wichtigsten 
Währungen abzufragen.

Die Bank erbringt im Rahmen des Electronic Broking Service keine Anlage-
beratung. Auch die vorgenannten  Informationen, Stammdaten, Kenn-
zahlen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie dienen 
ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine 
selbstständige Anlageentscheidung zu treffen.

Alle Einzelheiten über den Umfang des Dienstleistungsangebotes der 
Bank im Rahmen der jeweiligen EBS Online-Anwendung sind in einer 
Benutzer anleitung enthalten, die mit der jeweiligen Software zur Verfü-
gung gestellt wird.

2. Risikoklassenprüfung bei Kaufaufträgen
Die Bank ordnet jedem Verfügungsberechtigten auf der Grundlage seiner 
Angaben  im  KapitalAnlageCheck/Kundenangaben  zum  Wertpapier-
geschäft eine persönliche Erfahrungs-Risikoklasse zu. Abhängig von der 
Depotform vergibt die Bank außerdem für bestimmte Unterdepots eine 
Depot-Risikoklasse auf der Grundlage der Angaben des Depotinhabers 
und  teilt  diese  dem  Depotinhaber  mit.  Über  den  Electronic  Broking 
 Service erteilte Kaufaufträge des Depotinhabers führt die Bank ungeach-
tet der vorgenannten Risikoklassen aus. Soweit eine andere verfügungs-
berechtigte Person als der Depotinhaber einen Kaufauftrag erteilt, wird 
dieser nur bis zur Grenze der Depot-Risikoklasse ausgeführt.

3. Zugang zum Electronic Broking Service
EBS Online-Anwendungen können so ausgestaltet sein, dass der Kunde 
Zugang zu der Online-Nutzung durch Eingabe eines frei wählbaren per-
sönlichen Kennworts erhält. Die Eingabe des persönlichen Kennworts 
ergänzt in diesen Fällen das Zugangsverfahren durch Eingabe von PIN 
und, falls im Einzelfall vorgesehen, TAN (Ziff. 4.1 der „Bedingungen für 
den Zugang zur Bank über elektronische Medien“). Einzelheiten werden 
dem Kunden jeweils in der Benutzerführung angezeigt.

4. Auftragserteilung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren
Aufträge zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren sind vom Kunden 
erst dann erteilt, wenn er die bei aufgebauter Online-Verbindung von 
der Bank zurückgesandte Rückmeldung im Bildschirmdialog bestätigt 
und die Order damit freigibt. Der in der Rückmeldung enthaltene voraus-
sichtliche Kurswert beruht auf dem zuletzt verfügbaren Kurs aus den 
Systemen der Bank. Dieser Betrag dient lediglich als Richtgröße für den 
Kunden und entspricht weder dem genauen Preis des Ausführungsge-
schäfts  noch  entspricht  er  dem  endgültigen  Abrechnungsbetrag  der 
Wertpapiertransaktion. Der Preis des Ausführungsgeschäfts wird erst 
mit der Orderausführung an der Börse bestimmt; der  endgültige Ab-
rechnungsbetrag enthält zusätzlich das Entgelt der Bank und die von ihr 
in Rechnung gestellten Auslagen einschließlich fremder Kosten.

5. Orderänderung und Orderlöschung
Soweit einzelne EBS Online-Anwendungen die Möglichkeit vorsehen, 
erteilte Aufträge zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren nachträglich 
zu ändern oder zu löschen, bestehen diese Änderungs- und Widerrufs-
möglichkeiten  nur,  sofern  der  ursprüngliche  Wertpapierauftrag  zwi-
schenzeitlich noch nicht ausgeführt wurde. Maßgeblich ist dabei nicht 
der  im  „Orderbuch“  des  Kunden  ausgewiesene  Orderstatus;  dieser 
stellt keine Echtzeit-Information dar, sondern unterliegt aus technischen 
Gründen einer Zeitverzögerung. Entscheidend  für die Möglichkeit der 
Orderänderung und Order löschung (Widerruf) ist vielmehr ausschließ-
lich, ob diese Nachricht so rechtzeitig eingeht, dass die Bank die Aus-
führung  des  ursprünglichen Wertpapierauftrags  tatsächlich  noch  ver-
hindern kann.

6. Ausführungsplatz/Ausführungsart
Bei über EBS Online-Anwendungen erteilten Aufträgen zum Kauf oder 
Verkauf von Wertpapieren können Ausführungsplatz und Ausführungs-
art  festgelegt  werden.  Wird  kein  Ausführungsplatz  und  keine  Aus  
führ ungs art festgelegt, erfolgt die Ausführung gemäß den „ Grundsätzen 
für  die  Ausführung  von  Aufträgen  in  Finanzinstrumenten“  der  Bank. 
Aus technischen Gründen können für einzelne Wertpapiere nicht alle in 
Betracht kommenden Börsenplätze systemseitig vorgegeben werden. 
In diesem Fall beschränkt sich das Weisungsrecht des Kunden im Rah-
men des EBS auf die systemseitig vorgesehenen Ausführungsorte. Die 
Möglichkeit der anderweitigen Auftragserteilung, z. B. unmittelbar über 
den Kundenberater, besteht in jedem Fall.

7. Informationen, Meinungsaussagen, Einschätzungen
Die  über  den  Electronic  Broking  Service  abrufbaren  Informationen, 
Stammdaten, Kennzahlen und Marktkurse bezieht die Bank aus öffent-
lich zugänglichen Quellen und von Dritten, die sie für zuverlässig hält. 
Eine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben kann 
die Bank nicht übernehmen, und keine Aussage ist als solche Garantie 
zu verstehen. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung 
eines der Researchteams der Bank wieder. Die zum Ausdruck gebrach-
ten  Meinungen  können  sich  ohne  vorherige  Ankündigung  ändern.  
Weder die Bank noch deren übrige assoziierte Unternehmen haften für 
die Verwendung der über den Electronic Broking Service abgerufenen 
Informationen,  Stammdaten,  Kennzahlen,  Marktdaten  und  Einschät- 
z ungen und deren Inhalt.

8. Geheimhaltung der Berechtigungsmerkmale
EBS  Online-Anwendungen  stehen  als  persönliche  Instrumente  aus-
schließlich dem Depotinhaber zur Verfügung. Sieht die  jeweilige EBS 
Online-Anwendung ein persönliches Kennwort des Kunden vor, gelten 
für dieses die Regelungen über die Geheimhaltung der PIN und der TAN 
in Ziff. 7 der „Bedingungen für den Zugang zur Bank über elektronische 
Medien“ entsprechend. Mit dem Bezug seiner Konto- und Depotdaten 
und deren Abspeicherung auf dem Personal Computer ist der Kunde für 
die Geheimhaltung dieser Daten selbst verantwortlich.

Ergänzend  gelten  die  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  und  die 
„Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“, die in jeder Geschäfts-
stelle  eingesehen  werden  können  und  die  auf  Wunsch  dem  Kunden 
zugesandt werden.

Bedingungen für den Electronic Broking Service (EBS)

Für die Teilnahme am Electronic Broking Service (EBS) gelten ergänzend zu den „Bedingungen für den Zugang über elektronische Medien“ die 
folgenden Bedingungen.
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Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz  
geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen
hier: Informationen zum Online- und Telefon-Banking

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen 
ist das Kreditinstitut verpflichtet, den Verbraucher rechtzeitig vor Abschluss 
des Vertrages nach Maßgabe des Artikels 246b EGBGB zu informieren. 

Dies vorausgeschickt, geben wir Ihnen zu unserem Online- und Telefon-
Banking nachfolgende Informationen.

A1 Allgemeine Informationen zur Bank
Name und Anschrift der Bank
Deutsche Bank AG 
Taunusanlage 12 
60262 Frankfurt am Main 
Telefon: (069) 910-00 
Telefax: (069) 910-34 225 
E-Mail: deutsche.bank@db.com

Zuständige Filiale
Die für die Geschäftsverbindung maßgebliche und zuständige Filiale ist 
die Filiale der Bank, die dem Wohnort des Kunden am nächsten liegt. Die 
Bank wird dem Kunden die Filiale gesondert mitteilen. Sollte der Kunde 
bereits mit der Deutsche Bank AG in Geschäftsverbindung stehen, wird 
das Konto bzw. der Kreditkartenvertrag in der Filiale geführt, in der der 
Kunde bereits seine Geschäftsverbindung unterhält.

Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank (Vorstand)
Christian Sewing (Vorsitzender), Karl von Rohr, Fabrizio Campelli,  
Frank Kuhnke, Bernd Leukert, Stuart Lewis, James von Moltke,  
Christiana Riley, Werner Steinmüller 

Eintragung der Hauptniederlassung im Handelsregister
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main: HRB 30000

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
DE114103379

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller 
Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.

Zuständige Aufsichtsbehörden
Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt 
am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24–28,  
60439 Frankfurt am Main ( Internet: www.bafin.de)

A2 Allgemeine Informationen zum Vertrag
Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation 
mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch.

Rechtsordnung und Gerichtsstand
Für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen 
dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht (Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Bank). Es gibt keine vertragliche Gerichts-
standsklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungs-
stelle „Ombudsmann der privaten Banken“ (www.bankenombudsmann.de) 
teil. Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitig-
keit mit der Bank den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Be-
trifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienste-
vertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die 
nicht Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. 
Näheres regelt die „Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten 
Banken“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder auf der Internetseite 
des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. unter www.bankenverband.de 
eingesehen werden kann. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, 
Telefax oder E-Mail) an die Schlichtungsstelle beim Bundesverband deut-
scher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169, 
E-Mail: ombudsmann@bdb.de, zu richten.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deut-
scher Banken e. V. angeschlossen (vgl. Nr. 20 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Bank).

Zustandekommen des Vertrages
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Ab-
schluss der Teilnahmevereinbarung zum Online- und Telefon-Banking ab, 
indem er den ausgefüllten und unterzeichneten oder im Online-Banking 
mittels PIN/TAN oder personalisierter HBCI-Chipkarte bestätigten „Antrag 
für den Zugang zur Bank über elektronische Medien“ an die Bank über- 
mittelt und dieser ihr zugeht. Der Vertrag kommt zustande, wenn die Bank 
dem Kunden nach der gegebenenfalls erforderlichen Identitätsprüfung die 
Annahme des Vertrages bestätigt.

B Informationen zum Online-/Telefon-Banking
Wesentliche Leistungsmerkmale des Deutsche Bank OnlineBanking
Durch den Abschluss der Teilnahmevereinbarung zum Online-Banking ist 
der Kunde grundsätzlich zur Abwicklung seiner Bankgeschäfte per  Internet 
und HBCI (nachfolgend auch „Online-Banking“ genannt)  berechtigt. Der 
Umfang der Bankgeschäfte, die der Kunde per Online-Banking abwickeln 
kann, richtet sich im Übrigen nach den zwischen  Kunde und Bank getrof-
fenen einzelnen Produktvereinbarungen (z. B. einem mit ihm geschlos-
senen Kontovertrag). 

Sofern mit dem Kunden ein Depotvertrag geschlossen ist, kann er auch 
auf dieser Basis Wertpapiergeschäfte per Online-Banking in dem mit ihm 
vereinbarten Umfang (z. B. Risikoklasse) abwickeln.

Folgende Dienstleistungen sind vom Online-Banking erfasst: 
■ Inlandsüberweisungen
■ Abruf von Kontodaten
■ Auslandsüberweisungen
■ Wertpapier-(Ver-)Käufe
■ Daueraufträge einrichten, ändern und löschen
■ Abruf von Depotdaten
■ Onlinelimitänderungen
■ Adressdatenaktualisierung
■ Abruf von Kreditkartendaten

Für die Online-Bankgeschäfte des Kunden gibt es die Sicherheitssysteme 
mit persönlicher Identifikationsnummer (PIN) und Transaktionsnummern 
(TAN) der Bank, das so genannte PIN-TAN-Verfahren. Die 5-stellige PIN 
kann durch eine individuelle Wunsch-PIN ersetzt werden. Im Internet wird 
bei der Übertragung zusätzlich zum PIN-TAN-Verfahren eine SSL-Ver-
schlüsselung eingesetzt, die die Daten des Kunden vor dem Zugriff Dritter 
schützt.

Alternativ oder zusätzlich zum PIN-TAN-Verfahren kann der Kunde die  
Online-Banking-Anwendungen auch mit personalisierter HBCI-Chipkarte 
nutzen. Hierbei handelt es sich um eine chipkartenbasierte Lösung zur Si-
cherung der Transaktionen. Die jeweilige Chipkarte ist durch eine Ge-
heimzahl gegen unbefugte Nutzung gesichert. Das dafür benötigte Chip-
kartenlesegerät kann der Kunde bei der Bank erwerben.

Wesentliche Leistungsmerkmale des Deutsche Bank TelefonBanking
Bei Vereinbarung des Telefon-Banking kann der Kunde eine Reihe  seiner 
Bankgeschäfte an 7 Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag am Tele-
fon erledigen, z. B.

■ Generelle Informationen zum Produkt- und Serviceangebot abrufen,  
■ Zahlungsverkehr1 und Wertpapiergeschäfte abwickeln und  
■ Spar-, Anlage- und Depotprodukte abschließen. 

Zur Abwicklung der telefonischen Bankgeschäfte über das Telefon-Banking 
erhält der Kunde eine 5-stellige Telefon-PIN, die durch eine individuelle 
Wunsch-PIN ersetzt werden kann.

1  Der Begriff kann u.a. die relevanten Zahlungskontendienste „Überweisung“, 
 „Dauerauftrag“ und „Lastschrift“ umfassen.
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Preise
Die Teilnahme am Online-Banking und Telefon-Banking ist derzeit kosten-
los. Die Kosten pro mobileTAN, die für eine Auftragserteilung verwendet 
wird, ergeben sich aus Kapitel A7 des aktuellen „Preis- und Leistungsver-
zeichnisses“. Für die Ausstellung der personalisierten HBCI-Chipkarte sowie 
für das photoTAN-Lesegerät fallen einmalig Kosten an.

Hinweis auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
a) Steuern: Keine. 
b)  Die Kosten für die ihm seitens des Internet-Providers in Rechnung 

 gestellten Verbindungen sowie sonstige eigene Kosten (z. B. für Fern-
gespräche, Porti) hat der Kunde selber zu tragen.

Zusätzliche Telekommunikationskosten
Es fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an. 

Leistungsvorbehalt
Keiner.

Zahlung und Erfüllung des Vertrages

Zahlung
Entfällt.

Erfüllung
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtung zur Erreichbarkeit dadurch, dass sie zu 
den für das jeweilige Angebot dem Kunden mitgeteilten Zeiten grundsätz-
lich erreichbar ist. Ein Anspruch darauf, jederzeit online und telefonisch 
 erreichbar zu sein, besteht hingegen nicht. Im Übrigen gelten für die Erfül-
lung der Vereinbarungen über den Zugang zur Bank über Telefon und  
Online-Service durch Bank und Kunde die „Bedingungen für den Zugang 
zur Deutsche Bank AG über elektronische Medien“.

Vertragliche Kündigungsregeln
Die Teilnahme am Online-Banking oder Telefon-Banking kann der Kunde 
formlos kündigen. Es gelten die in Nr. 18 und 19 der „Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen“ für den Kunden und die Bank festgelegten Kündi-
gungsregeln.

Mindestlaufzeit des Vertrages
Eine Mindestlaufzeit besteht nicht.

Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank 
und Kunde sind in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Bank 
beschrieben. Die Grundregeln für die Teilnahme am Online-Banking und/
oder Telefon-Banking zwischen Bank und Kunde sind in den „ Bedingungen 
für den Zugang zur Deutsche Bank AG über elektronische Medien“ sowie 
den „Bedingungen für den Electronic Broking Service (EBS)“ beschrieben. 
Vorgenannte Bedingun gen stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.

C Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen 
über Finanzdienstleistungen

Wenn Sie den Antrag unterzeichnen, gilt für Sie folgende Widerrufs-
belehrung:  

Besondere Hinweise zur sofortigen Vertragsausführung
Die Bank wird sofort nach Annahme des Kontovertrages und noch vor 
 Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung dieses Vertrages und der auf 
dessen Grundlage abgeschlossenen weiteren Verträge beginnen, wenn 
der Kunde hierzu seine ausdrückliche Zustimmung erteilt. Die ausdrück-
liche Zustimmung holt die Bank bei Vertragsunterzeichnung ein.

Gültigkeitsdauer dieser Informationen
Diese Informationen (Stand: 01/2020) sind bis auf Weiteres gültig.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 
Deutsche Bank AG

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist 
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Daten-
träger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung 
 unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in 
Verbin dung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der 
Wider rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn 
die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, 
E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Deutsche Bank AG  
Postkorb F950    Telefax: (069) 910 -10001  
Taunusanlage 12     E-Mail: widerruf.fernabsatz@db.com  
60262 Frankfurt am Main

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz 
für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie 
vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
 wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende 
der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. 
 Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu 
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den 
 Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht 
erlischt  vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt  haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen 
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise 
Bei Widerruf dieses Vertrages sind Sie auch an einen mit diesem Ver-
trag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der  
zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder 
einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und 
dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung
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5.3  Der eSafe ist üblicherweise entsprechend der Online-Banking Funk-
tionalität und vorbehaltlich üblicher Wartungsfenster ständig verfüg-
bar, es besteht jedoch kein Anspruch hierauf. Soweit aus technischen 
Gründen ausnahmsweise Wartungsarbeiten mit Auswirkungen auf 
die eSafe Funktionalität erforderlich werden, wird die Bank nach Mög-
lichkeit rechtzeitig im Online-Banking darüber informieren.

5.4  Für die Anbindung an das Internet und zugehöriger Netzverbindung 
auf Kundenseite trägt der Kunde selbst Sorge.  
Im Falle länger anhaltender Störungen kann die Bank für Bankmittei-
lungen andere Kommunikationswege (z. B. postalischer Versand) 
nutzen.

6  Kündigung durch den Kunden
6.1  Der Kunde kann den eSafe jederzeit ohne Angabe von Gründen kün-

digen. Eine Kündigung kann auch im Online-Banking erfolgen.
6.2  Die Folgen der Kündigung sind in den Kapiteln II 4 für das Postfach 

und in III 5 für das Schließfach näher erläutert.

7 Datenschutz
  Die Bank verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden im 

Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze ausschließlich zu den 
oben unter Ziffer 1 genannten Zwecken. Hinsichtlich weiterführender 
datenschutzrechtlicher Informationen wird verwiesen auf die gel-
tenden Datenschutzhinweise des Online-Banking der Bank.

8 Ergänzende Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
  Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Son-

derbedingungen der Bank, die in den Geschäftsräumen der Bank 
oder unter https://www.deutsche-bank.de/agb eingesehen werden 
können und dem Kunden auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

II Digitales Postfach

1 Leistungsangebot und -umfang
1.1  Im Postfach werden dem Kunden Bankmitteilungen (z. B. Kontoaus-

züge, Rechnungsabschlüsse, Wertpapierdokumente, Kreditkarten-
abrechnungen etc.) in elektronischer Form eingestellt.  

1.2  Der Kunde kann sich die Bankmitteilungen dauerhaft online ansehen, 
diese herunterladen oder löschen. Das Löschen einer Mitteilung er-
folgt durch den Kunden und ist endgültig.

1.3  Die Nutzung des Postfachs ist ausschließlich dem Kunden selbst und 
den von ihm hierzu berechtigten Personen vorbehalten. 

1.4  Bei dem Eingang von Bankmitteilungen wird der Kunde mindestens 
einmal täglich hierüber an die von ihm mitgeteilte E-Mail-Adresse be-
nachrichtigt.

2 Einstellung von Bankmitteilungen
2.1	 	Die	Bank	kommt	ihrer	Verpflichtung	zur	Übermittlung,	Unterrichtung	

oder Zurverfügungstellung von Bankmitteilungen auf einem dauer-
haften Datenträger durch deren Einstellung in das Postfach nach.

2.2  Mit der Einrichtung des Postfachs ist der Kunde nach Maßgabe die-
ser Bedingungen ausdrücklich damit einverstanden, dass kein posta-
lischer Versand der in das Postfach einzustellenden Bankmittei-
lungen	stattfindet.	Hiervon	umfasst	sind	Bankmitteilungen	sowohl	für	
aktuelle als auch für zukünftig vom Kunden gewählte Bankleistungen, 
insbesondere auch diejenigen, die der Textform unterliegen. Die Be-
stimmung unter Nr. I.5 bleibt unberührt. 

2.3  Die Bankmitteilungen gehen dem Kunden spätestens einen Tag nach 
dem Zeitpunkt zu, in dem die Bank die Mitteilungen in das Postfach 
eingestellt hat und den Kunden über den Eingang für ihn wichtiger 
Bankmitteilungen per E-Mail informiert hat.

2.4  Kann die E-Mail Benachrichtigung nicht zugestellt werden (z. B.  
E-Mail Adresse nicht mehr gültig), wird die Bank den Kunden kon-
taktieren. Die Bankmitteilungen können papierhaft zur Verfügung  
gestellt werden. Ein hierfür ggf. anfallendes Entgelt ergibt sich  
aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

3. Speicherung der Bankmitteilungen
3.1  Die Bank speichert die eingestellten Bankmitteilungen während der 

Gesamtdauer der Nutzung des Online-Bankings durch den Kunden 
im Rahmen einer bestehenden Konto- oder Depotverbindung.

3.2	 	Die	Bank	stellt	die	Unveränderbarkeit	der	in	das	Postfach	eingestell-
ten und dort gespeicherten Bankmitteilungen im Rahmen einer beste-
henden Konto- oder Depotverbindung sicher.

Stand: 24. Oktober 2018  

Präambel 
Kunden der Deutschen Bank AG (im Folgenden Bank) haben die Möglich-
keit, im Online-Banking den eSafe zu nutzen. Der eSafe besteht aus zwei 
Bausteinen, zum einen dem digitalen Postfach und zum anderen dem di-
gitalen Schließfach. Das digitale Postfach nutzt die Bank, um dem Kunden 
Bankdokumente zu kommen zu lassen, die der Kunde dann in digitaler 
Fassung abrufen und speichern kann. Das Postfach dient der Kommuni-
kation zwischen Bank und Kunden. Im digitalen Schließfach hat der Kun-
de die Möglichkeit eigene Dokumente hochzuladen und zu verwahren, 
ohne dass ein Dritter auf diese zugreifen kann, vergleichbar einem Bank-
schließfach, nur digital.

I Allgemeine Rahmenbedingungen 

1 Der eSafe 
1.1  Die Nutzung des eSafe beinhaltet die Nutzung des digitalen Post-

fachs (siehe Kapitel II) wie auch des digitalen Schließfachs (siehe  
Kapitel III).

1.2  Das digitale Postfach (im Folgenden Postfach) ist ein elektronischer 
Briefkasten, in dem für den Kunden bestimmte persönliche Mittei-
lungen der Bank (im Folgenden Bankmitteilungen) in elektronischer 
Form verschlüsselt und dauerhaft abrufbar eingestellt werden. 

1.3  In dem persönlichen digitalen Schließfach (im Folgenden Schließ-
fach) kann der Kunde sowohl Dokumente als auch Passwörter ver-
schlüsselt speichern.

1.4  Der Kunde kann den eSafe-Client nutzen, um seine Dokumente und 
Passwörter zu synchronisieren (siehe https://www.deutsche-bank.de/
pfb/content/pk-digital-banking-download-center.html).

1.5  Darüber hinaus behält sich die Bank das Recht vor, den eSafe und 
zugehörige Funktionalitäten teilweise oder insgesamt weiterzuent-
wickeln, zu ändern oder zu ergänzen.

2  Aktivierung des eSafe 
2.1  Die Aktivierung des eSafe setzt einen hierauf gerichteten Antrag des 

zum Online-Banking angemeldeten Kunden voraus.
2.2  Die Annahme seitens der Bank erfolgt durch die Freischaltung des 

eSafe.

3 Voraussetzung und Zugangswege
3.1  Der Kunde benötigt zur Nutzung des eSafe einen Internetzugang, 

eine gültige und üblicherweise für die Kommunikation mit Dritten  
verwendete E-Mail-Adresse, einen aktuellen, marktüblichen Internet-
browser, einen Zugang zum jeweiligen Online-Banking sowie ein  
aktives TAN-Verfahren bei der Bank. 

3.2  Als Zugangsweg steht dem Kunden insbesondere das Online- 
Banking über einen marktüblichen Internetbrowser zur Verfügung.

4 Zugang zum eSafe und Nutzungsrecht
4.1   Der Zugang zum Safe setzt die Anmeldung im Online-Banking vo-

raus.
4.2  Bei der erstmaligen Anmeldung mit einem noch nicht für den eSafe 

autorisierten Gerät muss die Anmeldung im eSafe mit einer TAN be-
stätigt werden. 

4.3  Der Kunde hat mit der TAN Bestätigung die Möglichkeit, das Gerät als 
vertrauenswürdig einzustufen, sodass keine wiederholte Eingabe ei-
ner TAN notwendig ist.

4.4  Der Kunde kann sich mit der Anmeldung in seinem Online-Banking 
dann automatisch im eSafe anmelden.

4.5  Der Kunde hat nach erfolgter Anmeldung das Recht, den eSafe für ei-
gene Zwecke und im Einklang mit diesen Nutzungsbedingungen für 
die hierin vorgesehene Dauer zu nutzen.

5 Gewährleistung und Haftung
5.1  Soweit dies nicht in diesen Nutzungsbedingungen ausdrücklich er-

klärt	wird,	erfolgen	keine	spezifischen	Zusicherungen	in	Bezug	auf	
die Dienste oder irgendwelche Garantien durch die Bank. Insbeson-
dere	erfolgt	keine	Zusage	bezüglich	der	Inhalte,	spezifischer	Funktio-
nalitäten oder deren Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit oder Eignung der 
Dienste für Kundenzwecke.

5.2  Für Störungen, insbesondere für vorübergehende, technisch be-
dingte Zugangsbeschränkungen zum eSafe, haftet die Bank nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit und stellt die eSafe Funktionalität 
lediglich in der jeweils aktuellen Form bereit.
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3.3  Die Bank ist innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen jeder-
zeit in der Lage, dem Kunden auf dessen Anforderung eine papier-
hafte Ausfertigung dieser Bankmitteilungen zur Verfügung zu stellen. 
Ein hierfür ggf. anfallendes Entgelt ergibt sich aus dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis der Bank.

4. Folgen der Kündigung 
4.1  Die Bank wird dem Kunden die für das Postfach vorgesehenen Bank-

mitteilungen nach Kündigung des eSafe auf einem vereinbarten oder 
neu zu vereinbarenden Weg zukommen lassen. Ein hierfür ggf. anfal-
lendes Entgelt ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Bank.

4.2  Die bis zu diesem Zeitpunkt in das Postfach eingestellten Bankmittei-
lungen bleiben für den Kunden weiterhin abrufbar. Hierfür benötigt 
der Kunde weiterhin eine gültige E-Mail-Adresse, einen aktuellen, 
marktüblichen Internetbrowser, einen Zugang zum jeweiligen Online-
Banking sowie ein aktives TAN-Verfahren bei der Bank. 

5. Folgen der Beendigung der Geschäftsbeziehung
5.1  Bei Beendigung der Geschäftsbeziehung bzw. Schließung des On-

line-Banking Zugangs werden die zu diesem Zeitpunkt im Postfach 
eingestellten Bankmitteilungen – sofern noch nicht vom Kunden ge-
löscht – für einen Zeitraum von vier Jahren weiterhin über einen 
Download-Link zur Verfügung gestellt. Die Frist beginnt mit Schluss 
des Jahres, in der die Geschäftsbeziehung beendet bzw. das Online-
Banking geschlossen wurde.

5.2  Der Link wird dem Kunden per E-Mail zugesendet. Ein entspre-
chendes Passwort, welches den Zugriff des Kunden auf den Link  
legitimiert, wird dem Kunden auf postalischem Weg zur Verfügung 
gestellt.

6. Anerkennung durch Finanzbehörden
6.1  Die im Postfach bereitgestellten Bankmitteilungen, wie z. B. der elek-

tronische Kontoauszug oder Rechnungsabschluss, erfüllen nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung weder die Anforderungen der steuer-
lichen	Aufbewahrungspflicht	nach	§	147	AO	noch	die	einer	Rechnung	
im	Sinne	des	Umsatzsteuergesetzes.	

6.2  Diese Bankmitteilungen werden daher nur im Privatkundenbereich 
und damit nur für den Kontoinhaber anerkannt, der nicht buchfüh-
rungs-	und	aufzeichnungspflichtig	i.	S.	d.	§§	145	ff.	AO	ist.	

6.3  Die Bank gewährleistet nicht, dass die Finanzbehörden die im Post-
eingang gespeicherten Informationen anerkennen. Der Kunde sollte 
sich darüber vorher bei dem für ihn zuständigen Finanzamt informie-
ren.

III Digitales Schließfach

1 Leistungsangebot und -umfang
1.1  Im Schließfach kann der Kunde sowohl Dokumente grundsätzlich je-

des gängigen Dateityps als auch Passwörter elektronisch speichern.
1.2  Der Kunde erhält mit der Aktivierung des eSafe einen kostenfreien di-

gitalen Online-Speicher als virtuelle Schließfachvariante.
1.3  Darüber hinaus kann der Kunde zwischen verschiedenen kosten-

pflichtigen	Schließfachvarianten	wählen,	die	sich	im	Leistungs	umfang	
(bspw. der Speicherkapazität) unterscheiden. Einzelheiten ergeben 
sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. Im Rahmen 
der zugewiesenen Speicherkapazität kann der Kunde seine elektro-
nischen Daten hochladen und abspeichern. Die Obergrenze für das 
einzelne hochgeladene Dokument beträgt 2 Gigabyte (GB).

1.4  Der Kunde kann die Schließfachvariante zu jeder Zeit ändern, sofern 
die Voraussetzung für die neu gewählte Schließfachvariante vorliegt.

2 Verfügungen über den Inhalt des Schließfachs 
2.1  Das Schließfach ist für die ausschließliche und persönliche Nutzung 

des Kunden als eine Einzelperson bestimmt. Eine Bevollmächtigung 
Dritter ist ausgeschlossen.

2.2  Der Kunde kann die von ihm im Schließfach gespeicherten Daten je-
derzeit herunterladen.

2.3  Der Kunde kann seine Dokumente und Passwörter jederzeit löschen. 
Dokumente werden beim Löschen in den Papierkorb verschoben. 
Wenn der Kunde diese Dokumente endgültig löschen möchte, muss 
er diese im Papierkorb löschen. Die im Papierkorb abgelegten Doku-
mente werden bis zum endgültigen Löschen auf die Speicherkapazi-
tät angerechnet. Passwörter werden direkt endgültig gelöscht.

3 Verantwortlichkeit für die im Schließfach gespeicherten Daten
3.1  Die Bank hat keinen Zugang zum Schließfach und somit keinen Zu-

griff auf die Daten des Kunden. Die Bank erhält keine Kenntnis vom 
Inhalt des Schließfachs. Der Kunde hat sicherzustellen, dass im 
Schließfach keine elektronischen Zahlungsmittel (bspw. Bitcoins) ab-
gelegt sind und die in seinem Schließfach gespeicherten Daten nicht 
gegen Rechte Dritter (insbesondere das allgemeine Persönlichkeits-
recht, Veröffent lichungsrechte, Rechte am geistigen Eigentum und 
Urheberrechte)	verstoßen.

3.2  Sämtliche Rechte an den gespeicherten Daten verbleiben beim Kun-
den.

3.3  Macht ein Dritter gegenüber der Bank eine Rechtsverletzung durch 
Inhalte des Schließfachs geltend oder liegt ein hinreichend begründe-
ter Verdacht einer Straftat vor, ist die Bank berechtigt, die entspre-
chenden Inhalte des Schließfachs bis zur Klärung dieses Vorfalls vor-
läufig	zu	sperren.	Die	Bank	behält	sich	in	diesem	Fall	weitere	Rechte	
einschließlich eines sofortigen Kündigungsrechts des Schließfachs 
vor und wird im Falle eines berechtigten Herausgabeanspruchs oder 
einer verbindlichen Anordnung durch Behörden oder Gerichte ent-
sprechende Inhalte des Schließfachs übermitteln.

4 Entgelt und Abrechnungszeitraum
4.1  Das vom Kunden ggf. zu entrichtende Entgelt bestimmt sich nach der 

jeweils	vom	Kunden	gewählten	kostenpflichtigen	Produktvariante.	
Die einzelnen Konditionen werden dem Kunden vor Auswahl einer 
kostenpflichtigen	Produktvariante	angezeigt	und	ergeben	sich	aus	
dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

4.2  Die Abrechnung erfolgt monatlich (Abrechnungszeitraum). Der Ab-
rechnungszeitraum beginnt an dem Tag des ersten Vertragsabschlus-
ses. 

5 Folgen der Kündigung 
5.1	 	Der	Kunde	hat	mit	der	Kündigung	der	kostenpflichtigen	Schließfach-

variante weiterhin Zugriff auf sein Schließfach und die darin gespei-
cherten Daten. Hierfür benötigt der Kunde weiterhin einen aktuellen, 
marktüblichen Internetbrowser, einen Zugang zum jeweiligen Online-
Banking sowie ein aktives TAN-Verfahren bei der Bank.

5.2  Neue, geänderte Dokumente und Passwörter können nur eingestellt 
werden, wenn der tatsächlich genutzte Speicherbereich unter den 
Vorgaben der kostenfreien Produktvariante liegt.

5.3	 	Bereits	getätigte	Zahlungen	für	eine	kostenpflichtige	Produktvariante	
werden ab dem Zeitpunkt der Kündigung anteilig zurückerstattet. 

6 Folgen der Beendigung der Geschäftsbeziehung
  Bei Beendigung der Geschäftsbeziehung bzw. Schließung des  

Online-Banking Zugangs ist der Kunde dafür verantwortlich, dass die 
im Schließfach gespeicherten Daten rechtzeitig vor Schließung des 
Online-Banking Zugangs heruntergeladen werden. Hierfür benötigt 
der Kunde weiterhin einen aktuellen, marktüblichen Internetbrowser, 
einen Zugang zum jeweiligen Online- Banking sowie ein aktives TAN-
Verfahren bei der Bank.
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